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ZEITGESPRÄCH

Wolfgang Franz

Ein Plädoyer für eine beschäftigungsfreundliche Lohnpolitik

Die derzeitige Diskussion über
lohnpolitische Fragestellun-

gen beschäftigt sich im wesentli-
chen mit zwei Aspekten. Erstens
wird thematisiert, wie hoch die
Lohnsteigerungen im Vergleich zur
Produktivitätsentwicklung ange-
setzt werden können. Zweitens
werden Vorschläge zur Beschäfti-
gungsausweitung im Niedriglohn-
bereich und sozialpolitische Maß-
nahmen als Ergänzung zu einer
weiteren Lohndifferenzierung erör-
tert.

Beschäftigungsfreundlicher Kurs

Zur Bekämpfung der hohen und
persistenten Arbeitslosigkeit ist
auch die Lohnpolitik aufgerufen.
Zwar ist sie. nicht allein für alle
Probleme auf dem Arbeitsmarkt
verantwortlich, und mit Lohnzu-
rückhaltung läßt sich die Arbeits-
losigkeit nicht vollends beseitigen.
Aber der Beitrag der Lohnpolitik zur
Schaffung neuer, wettbewerbs-
fähiger Arbeitsplätze ist unerläß-
lich, die Tarifvertragsparteien müs-
sen die Führungsrolle überneh-
men.

Gegen diese Forderung wird
eingewandt, der Kurs der lohnpo-
litischen Zurückhaltung in den
letzten Jahren sei offensichtlich
wirkungslos, wenn nicht sogar
kontraproduktiv gewesen. Denn
die Anzahl der Beschäftigten habe
nicht zugenommen, sondern sei
gesunken. Hier offenbaren sich
entweder erhebliche Informations-
defizite oder ein ausgeprägter
Hang zur selektiven Wahrneh-
mung. Zwar sind in der Tat in den
vergangenen Jahren die Nettoreal-
löhne um etwa 2% absolut gesun-

ken - insoweit ist der Unmut der
Arbeitnehmer schon verständlich
-, aber im selben Zeitraum sind die
realen Arbeitskosten bei den Un-
ternehmen um gut 8% gestiegen.
Insbesondere durch die Finanzie-
rung einiger Leistungen des Sy-
stems der sozialen Sicherung über
Abgaben auf den Faktor Arbeit
wurde ein beachtlicher Keil zwi-
schen die realen Nettoentgelte
(„Konsumlohn") und die realen
Arbeitskosten („Produktlohn") ge-
schoben. Maßgeblich für die Be-
schäftigung ist aber der Produkt-
lohn zusammen mit dem „echten"
Produktivitätsfortschritt, und des-
halb verwundert es nicht, daß sich
die Beschäftigung ungünstig ent-
wickelt hat.

Eingeschränkter
Verteilungsspielraum

In diesem Zusammenhang wird
häufig in einer sachlich nicht ge-
rechtfertigten Weise mit dem Pro-
duktivitätsfortschritt und den Lohn-
stückkosten hantiert. Der Irrtum
liegt darin, daß der gesamte stati-
stisch ausgewiesene Produktivi-
tätsfortschritt als prinzipiell aus-
schöpfbarer Verteilungsspielraum
angesehen wird. Dem ist nicht so:
Bei rückläufiger Beschäftigung ist
die Zunahme der Arbeitsprodukti-
vität partiell auf eben diese Frei-
setzung von Arbeitskräften zu-
rückzuführen. Diese „Entlassungs-
produktivitätszunahme" belief sich
im Jahre 1997 im westdeutschen
Unternehmenssektor nach Be-
rechnungen des Sachverständi-
genrates auf 0,5 Prozentpunkte
und steht nicht zur Disposition der
Arbeitnehmer.

Der Verteilungsspielraum wird
zusätzlich dadurch eingeschränkt,
daß nicht die Durchschnittspro-
duktivität, sondern die Grenzpro-
duktivität der Arbeit die obere
Orientierungslinie darstellt. Dafür
war 1997 ein nochmaliger Ab-
schlag in Höhe von 0,9 Prozent-
punkten zu veranschlagen, so daß
von dem beobachteten Produk-
tivitätsfortschritt in Höhe von 4,1 %
lediglich ein Wert von 2,7% als
maximaler Verteilungsspielraum
angesetzt werden durfte, der aller-
dings nur teilweise ausgeschöpft
werden durfte, um zur Schaffung
von Arbeitsplätzen beizutragen.
Die entsprechenden Zahlen für
1998 beliefen sich auf 21/2% bzw.
13A%1. Schließlich muß noch be-
dacht werden, daß sich die Tarif-
vertragsparteien bei der Prognose
über die zukünftige Entwicklung
der bereinigten Produktivitätsent-
wicklung irren mögen. Daraus ist
ihnen meistens kein Vorwurf zu
machen, jedoch sollten solche
Prognosefehler bei den nächsten
Tarifverhandlungen durch entspre-
chende Korrekturen der dann zur
Rede stehenden Lohnsteigerun-
gen berücksichtigt werden.

Schwächung der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage?

Kritisch wird gegen den Vor-
schlag, den Verteilungsspielraum
nicht voll auszunutzen, das Argu-
ment einer daraus resultierenden
Schwäche der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage vorgetragen. Die-

1 Quelle für Zahlenangaben: Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung: Jahresgutachten
1997/98 (S. 266) und Jahresgutachten 1998/
99 (S. 296).
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ses Gegenargument überzeugt
nicht. Die eingeforderte Lohnmo-
deration bezieht sich auf Minder-
steigerungen der nominalen Brut-
tolöhne, nicht auf deren absolute
Kürzung. Außerdem entfaltet sich
aufgrund des nicht ausgeschöpf-
ten Verteilungsspielraumes und
den damit einhergehenden höhe-
ren Unternehmensgewinnen zu-
sätzliche Nachfrage: Einbehaltene
Gewinne werden von den Unter-
nehmen, ausgeschüttete Gewinne
von den Gewinnempfängerhaus-
halten zum Teil verausgabt. Nur
der nicht verausgabte Teil der
Unternehmensgewinne könnte ei-
nen Nachfrageausfall darstellen
(zum Beispiel, wenn er ohne Zins-
wirkungen auf dem Kapitalmarkt
angelegt wird), kompensiert wird
dieser aber durch die gestiegene
internationale Wettbewerbsfähig-
keit inländischer Unternehmen
eben aufgrund einer zurückhalten-
den Lohnpolitik. In einer Wäh-
rungsunion wird dieser Vorteil
auch nicht durch nominale Auf-
wertungen beeinträchtigt, und ge-
genüber anderen Währungen er-
geben sich zumindest temporäre
Arbeitsplatzgewinne.

Ferner ist die Befürchtung eines
Lohnsenkungswettlaufs unbegrün-
det: Es entstehen neue Arbeits-
plätze, und in Situationen der Nor-
malbeschäftigung kann dann ge-
mäß der Produktivitätsentwicklung
entlohnt werden. Abwegig ist
schließlich die darüber hinausge-
hende Vorstellung, die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit ei-
nes Landes ginge lediglich zu
Lasten anderer Länder, das heißt,
der Welthandel sei eine fest vorge-
gebene Größe, das Ganze also ein
Nullsummenspiel. Durch verstärk-
ten Wettbewerb steigt das Han-
delsvolumen insgesamt und damit
der Wohlstand aller Beteiligten,
solange sie sich den Erfordernis-
sen einer Anpassung nicht verwei-
gern.

Problematisches
Bundesarbeitsgericht-Urteil

Adressaten eines Werbens für
eine beschäftigungsfreundliche
Lohnpolitik sind indessen nicht nur
die Tarifvertragsparteien, sondern
in zunehmendem Maße auch die
Arbeitsgerichtsbarkeit, vor allem
das Bundesarbeitsgericht (BAG).
Beispielsweise schreibt das BAG
in seinem Urteil (vom 20. 4. 1999)
zum Unterlassungsanspruch der
Gewerkschaften bei tarifwidrigen
betrieblichen Regelungen mehre-
ren Presseberichten zufolge: „Eine
Beschäftigungsgarantie ist nicht ge-
eignet, Verschlechterungen beim
Arbeitsentgelt oder bei der Ar-
beitszeit zu rechtfertigen."

Abgesehen von der in diesem
Satz zum Ausdruck kommenden
Bevormundung des Arbeitneh-
mers, erscheint diese Aussage aus
ökonomischer Sicht höchst pro-
blematisch. Selbst die Gewerk-
schaften anerkennen den Zusam-
menhang zwischen Lohnhöhe und
Beschäftigung, denn sonst wäre
ihr vehementes Eintreten für eine
Reduktion der Lohnzusatzkosten
nicht verständlich. Wenn das BAG
glaubt, dies hieße „Äpfel mit Bir-
nen" zu vergleichen, was „metho-
disch unmöglich" sei, dann belegt
dies einmal mehr, daß der ökono-
mische Sachverstand in der Ar-
beitsgerichtsbarkeit noch steige-
rungsfähig zu sein scheint. Unzu-
reichend, wenn auch richtig, ist in
dem Urteil der Hinweis auf den
Gesetzgeber. Das BAG hätte bei-
spielsweise selbst die Regelungen
des Günstigkeitsprinzips auf den
Prüfstand stellen können. In ande-
ren Fällen war das BAG auch nicht
gerade zimperlich, wenn es um die
Weiterentwicklung von Rechtsnor-
men ging2.

Förderung gering
qualifizierter Arbeit

Die zweite Säule einer beschäf-
tigungsorientierten Lohnpolitik be-
steht in einer hinreichenden Sprei-
zung der qualifikatorischen Lohn-
struktur. Insbesondere die hohe
Arbeitslosigkeit gering qualifizier-
ter Arbeit signalisiert einen drin-
genden Handlungsbedarf.

Wenn empirische Studien für
Deutschland auch nahelegen, daß
mit einer weiteren Lohndifferenzie-
rung im unteren Entgeltbereich zu-
sätzliche Arbeitsplätze geschaffen
werden können3, so muß gleich-
wohl wiederum vor einseitigen
Schuldzüweisungen gewarnt wer-
den. Insbesondere der beliebte
Hinweis auf die Erfahrungen in den
USA und die damit häufig verbun-
dene Schlußfolgerung, mit einer
Senkung der realen Entgelte in den
unteren Lohngruppen sei das Be-
schäftigungsproblem gering Quali-
fizierter bereits gelöst, greift zu
kurz. Tatsächlich zeigt ein Ver-
gleich zwischen den USA und
Westdeutschland, daß in den ver-
gangenen Jahren die Kosten ge-
ring qualifizierter Arbeit hierzulan-
de rund doppelt so hoch waren
wie in den USA, gleichwohl belie-
fen sich die Arbeitslosenquoten für
Arbeitnehmer ohne abgeschlosse-
ne Schul- und Berufsausbildung
zwischen beiden Ländern auf ähn-
lich hohe Werte4. Auch für die Be-
schäftigung im Niedriglohnbereich
gilt: Der Lohn ist keine Wunder-
waffe.

2 Vgl. B. R ü t h e r s : Die Metallbranche ist
ein Museum überholter Klassenkampfideo-
logien, in: Handelsblatt vom 2. 7. 1999, S. 2.

3 Vgl. z.B. B. F i t z e n b e r g e r , W. Franz :
Flexibilität der qualifikatorischen Lohnstruk-
tur und Lastverteilung der Arbeitslosigkeit:
Eine ökonometrische Analyse für West-
deutschland, in: B. G a h l e n , H. Hess'e,
H. J. Ramser (Hrsg.): Verteilungsproble-
me der Gegenwart. Diagnose und Therapie,
Tübingen 1998, S. 47-79.
4 Vgl. S. N i c k e l , B. B e l l : Changes in
the Distribution of Wages and Unemploy-
ment in OECD Countries, in: American Eco-
nomic Review (Papers and Proceedings) 86,
1996, S. 302-314.
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